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BEGRÜNDUNG Zill1 BEBATJUNGSPLAN 

"NÖRDLICH DER KLEINEN WILHEIl1STRASSE" 

1. Planungsanlaß 
Der Anlaß, für den Bereich zwischen Kleiner Wilhelmstraße und 
Denzenbergstraße einen Bebauungsplan aufzustellen, ist be-

gründet durch verschiedene Initiativen, die Veränderungen der 
derzeitigen Baustruktur bzw. der planungsrechtlichen Fest-
setzungen über Art und Maß der .bau,liehen Nutzung zum Ziele 
hatten: 

1. Projektierung und Durchführung eines Wohnkomplexes auf dem 
Grundstück Wilhelmstraße 103 

20 Projektierung von Hintergebäuden für Dienstleistungsein-
richtungen nördlich der Bauzeile an der Wilhelmstraße 

3. Antrag auf Umwandlung eines Teils der ausgewiesenen Ge-
meinbedarfsfläche in Wohngebiet 

4. Antrag auf Aufstellung eines Ausstellungsgebäudes bei der 
Tankst'elle an der ~lilhelm8traße 

Mit diesen beabsichtigten bzw. teilweise durchgeführten Pro-
jekten ist eine Umstrukturierung gegeben, die im Sinne einer 
städtebaulichen Ordnung durch einen Bebauungsplan geregelt 
werden muß. 

2. Vorbereitende Bauleitplanung 

Das weitgehend bereits bebaute Plangebiet ist in dem Flächen-
nutzungsplan-Entwurf des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen/ 
Tübingen als vJohnbaufläche ausgewiesen .. 
Die Übereinstimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher 
Bauleitplanung ist damit gegeben. 
Die Tatsache, daß noch kein genehmigter Bebauungsplan vorliegt, 
ist aus.übergemeirtdlichen Abhängigkeiten zu erklären und kann 
nicht der Stadt Tübingen angelastet werden. 
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3. Planbereich 

Der Planbereich ·wird durch die Wilhelmstraße, den Nordring, 

die Denzenbergstraße und die Landhausstraße begrenzt, wobei 
die begrenzenden Straßen nicht mehr Bestandteil des Planes 

sind: 
Im Bereich zwischen Wilhelmstraße und Linsenbergstraße sind 

die unter 1. angesprochenen städtebaulichen Probleme zu lö-

sen, der Bereich zwischen Denzenbergstraße und Linsenberg-
straße wurde hinzugenommen, weil für diesen Bereich noch 

kein qualifizierter Bebauungs~lan vorliegt. 

Der Planbereich umfaßt ca. 5,0 ha, 

davon sind reines Wobngebiet 

allg.emeines Wobngebiet 
Gemeinbedarfsfläche 

Verkehrsfl. mit Verkehrsgrün 

4. Art und Maß der baulichen Nutzung 

4.1 A~t der Nutzung 

1,5 ha 

1,8 ha 
0,6 ha 
1,1 ha 

5,0 ha 

In dem Bereich zwischen Denzenbergstraße und Linsenbergstraße 
ist Itreines Wohngebiet" ausgewiesen .. In der Ortsbausatzung 

von 1937 ist dieser Bereich als rlLandhausgebietll eingestuft 
worden. Die Gebäude weisen dementsprechend eine reine Wohn-

nutzung. auf (bis auf ein kleines Ladenbüro Ecke Denzenberg-
straße/Landhausstraße). Die städtebauliche Absicht, dieses 
Wohngebiet auch zukünftig möglichst so zu erhalten, soll 
durch die Festsetzung "reines \rJohngebiet Ir konkretisiert wer-
den. 

Ausgenommen aus diesem "reinen Wohngebiet" sind die Grund-
stücke Denzenb straße Nr.10,12,14. Begründet wird dies 
damit~ daß dieser B ch ·von der Lärmimmission durch den 
4-spurigen Nordring bereits jetzt so stark belastet ist,daß 

hier nicht mehr von einem "reinen Wohngebiet" gesprochen wer-
den kann. Es i stadtplanerisch in keiner Weise sinnvoll 
neben einer Hauptsammelstraße ein "reines Wohngebiet" neu 
festzusetzen. Es besteht auch nicht die Ab cht, jema.ls "den 

Verkehr auf dem Nordring zu reduzieren, so daß auf einen 

späteren') zukünftigen Zustand hin die Aus\veisung "reines Wohn-

gebietll gerechtfertigt erschiene. 
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L!- .. 2 Maß der Nutzung 

Im Bereich zwischen Linsenbergstraße und Denzenbergstraße sind 
die Nutzungen entsprechend der vorhandenen Bebauung ausgewiesen. 
Dabei ist durch eine relativ großzügige Baustreifenausweisung 
ausreichend Möglichkeit für Erweiterungen bzw. Anbauten freige-
halten. Es wird jedoch konsequent an einer einzeiligen Bebauung 
in Zuordnung zu den Straßen festgehalten. Eine zweizeilige Be-
bauung (Gebäude im Gartenbereich, z.B. bei den Grundstücken 
Denzenbergstraße 28,30) wurde untersucht, jedoch wegen der da-
mit verbundenen puruetuellen Verdichtung und wegen der Störung 
durch die erforderlichen Stellplätze als städtebaulich nicht 
vertretbar erachtet. 
Im Bereich der südlichen Gebäudezeile an der Linsenbergstraße 
sind die Nutzungswerte ebenso entsprechend der vorhandenen Be-
bauung ausgewiesen8 Wegen der geringen Größe der Grundstücke 
sind im wesentlichen keine ~weiterungen meh~ möglich. 
Im Bereich der Gebäudezeile an der Wilhelmstraße wird durch 
den tiefen Baustreifen die Möglichkeit eröffnet, die vorhan-
denen Gebäude 1-geschossig nach Norden in den Gartenbereich 
zu erweitern. 
Diese Möglichkeit wird städtebaulich als vertretbar angesehen, 
da die Grundstücke mit knapp 60 m außerordentlich tief sind 
und damit derzeit einen sehr niederen Nutzungsgrad aufweisen. 
Die Lage dieser Gebäude an der Wilhelmstraße, die durch eIne 
Umstrukturierung von einer ehemals ruhigen Villengegend zu 
einem verdichteten Bereich mit Dienstleistungseinrichtungen 
gekennzeichnet ist, spricht ebenfalls daüfr~ eine gewisse Er-
weiterung der Nutzung zuzulassen. Sowohl die Beschränkung auf 
eine lediglich eingeschossige Er\"lei terung als auch die aus-
ge'~lie8enen Nutzungsw~rte (GRZ=O, 3, GFZ==O., 7) garantieren, daß 
die nördlich angrenzende reine Wohnnutzung nicht unverhältnis-
mäßig beeinträchtigt wird. 

Beim Gebäude \vilhelmstraße Nr.113 wurde eine Erweiterungs-
fläche im Gartenbereich bewußt nicht vorgesehen, da dieses Ge-
bäude mit seiner Baumasse bereits so stark aus der Nachbarbe-
bauung herausfällt, daß eine zusätzliche Erweiterung nicht 
.gerechtfertigt erscheint. 
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5. Verkehr 

TIa es sich bei dem Ber eh des Bebauungsplanes um bebautes, 

voll erschlossenes Gebiet handelt, sind bezüglich der Verkehrs-
flächen grundsätzlich keine Veränderungen gegenüber dem heutigen 
Zustand vorgesehen. Um das Einbiegen aus der WilhelmstraBe in 
den Nordring verkehrssicherer zu gestalten, ist als Veränderung 
eine getrennte Rechtsabbiegerspur von der Wilhelmstraße in den 
Nordring vorgesehen. 

6. Gestaltung 

Der gesamte Bereich ist baulich geprägt durch Einzelhausbauung, 
zum grüßten Teil in villenartiger Ausformung. Diese städte-
bauliche Gestaltung mit den verschiedenartigen Dachformen 

~ 

sollte auch zukünftig stadtbi~dbestimmend sein. Deshalb sind 
geneigte Dachflächen in den Wohngebieten zwingend vorgeschrieben 

- und beim neu erbauten Wohngebäude Wilhelmstraße 103 bereits 
ausgeführt worden. 
Als wichtiges Gestaltungselement wird in dem Bereich zwischen 
Linsenbergstraße und Wilhelmstraße der vorhandene teilweise 
seh~ gute Bestand an Einzelbät~en gewertet. Der Bebauungsplan 
setzt die Erhaltung dieser markanten Bäume in Bereichen außer-
halb der Baugrenze durch ein Gebot fests 

7. Bodenordnende Maßnahmen 

Zur Reallsierung noch nicht genutzter bzw. neu eröffneter 

Baumöglichkeiten sind keine bodenordnenden Maßnahmen erfor-
derlich. Die Fläche für den Straßenausbau (Rechtsabbieger) ist 
bereits in städtischen Eigentum. 

8. Kosten 

Da an öffentlichen Maßnahmen nur der Ausbau des Rechtsabbie-
gers vorgesehen ist, können die voraus chtlichen Kosten mit 

DM angegeben werden. 

Tübingen, 20. Januar 1978 


